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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Bürgstadt Neunkirchen

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:
Bürgstadt: Dienstag, den 23. Mai 2023 um 19.30 Uhr
  im Sitzungssaal, Rathaus Bürgstadt
Neunkirchen: Donnerstag, den 15. Juni 2023, um 19.30 Uhr
  im Rathaus Neunkirchen
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im Aushangkasten und für Bürgstadt im In-
ternet unter www.buergstadt.de und für Neunkirchen im Internet unter 
www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht. 
Hier können auch Niederschriften der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen nach-
gelesen werden.

Der Historische Kaufmannszug
Am 27. Mai 2023 wird der Kaufmannszug in Augsburg starten, am 10. Juni 2023 wird man 
wieder in Seligenstadt eintreffen. Im Jahr 2003 fand das erste Mal, nach weitgehendem 
historischem Vorbild, ein Kaufmannszug von Nürnberg nach Seligenstadt statt. Damals 
aus einer Idee geboren, in einem kleinen Kreis mit Pferdefuhrwerken historisch zu reisen, 
hat sich der Kaufmannzug entwickelt und ist zu einer Tradition geworden. Das Schlagwort
der Kaufmannszüge, „Geschichte hautnah erleben“, steht heute touristisch auch für die 
Stadt Seligenstadt.
2023 wird es wieder einen Kaufmannszug geben. Der Zug besteht aus ca. 190 Teilnehmern, 
47 Pferden, 20 Fuhrwerken, 7 Einzelreitern sowie 2 Begleitfahrzeugen. Der Kaufmannzug 
wird auf seiner langen Reise am 08.06.2023 durch Neunkirchen und am 09.06.2023 durch 
Bürgstadt laufen. 
In Neunkirchen wird folgende Strecke zurückgelegt: Römerstraße   (links) Franken-
straße   Landstraße St. 507 Richtung Eichenbühl   Waldwege Richtung Eichenbühl
In Bürgstadt wird folgende Strecke zurückgelegt: Fahrradweg von Eichenbühl nach 
Bürgstadt   Mühlweg   (links) Jahnstraße   (rechts) Brückenstraße   Sandweg   
(links) Miltenberger Straße nach Miltenberg
Wir bitten sämtliche Verkehrsteilnehmer Rücksicht auf den historischen Kaufmannzug zu  
nehmen. Der Kaufmannzug erfreut sich stattdessen, wenn ihm Aufmerksamkeit zuteil kommt. 
Bürgstadt, Neunkirchen im Mai 2023    gez. Grün, Seitz 
        Bürgermeister
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Unser Dorffest rückt näher und daher möchten wir euch wich�ge Informa�onen 
miteilen. 

Vorbereitungen zum Festwochenende: 

- Wir biten alle Haus- und Grundstücksbesitzer die Grundstücke auf das Fest
vorzubereiten und die Häuser zu schmücken (Fahnen, Blumenschmuck etc.)

- Zur Darstellung der Ortsgemeinscha� wäre es schön, wenn ihr am Festwochenende
entweder historische Kleidung oder die 875 Jahre T-Shirts tragen würdet.
T-Shirts, weitere Accessoires und historische Kleidung können über die Internetseite
www.875-richelbach.de bestellt werden

- Wer noch ausstellungswürdige Landmaschinen, Traktoren etc. hat, soll sich bite
zeitnah an Egid Hennig wenden

- Mit dem Au�au der Bühne, den Ständen etc. wird ab dem 19.05.2023 begonnen.
Genauere Zeiten und Infos könnt ihr den jeweiligen WhatsApp Gruppen oder dem
Aushang am schwarzen Bret entnehmen. Wir hoffen, dass alle krä�ig mit anpacken!

Am Festwochenende: 

- Die Hauptstraße und die innerörtlichen Straßen sind, bis auf die Umleitungsstrecke, 
vom 16.06. bis 18.06.23 gesperrt. Bite daher benö�gte Fahrzeuge rechtzei�g umparken

- Es kann laut werden. Hierfür biten wir um das nö�ge Verständnis.
- Sollte es an einzelnen Ständen zu nicht vorhersehbaren Engpässen kommen, dann 

meldet euch dort und hel� mit
- Auch für den Abbau werden wieder fleißige Helfer benö�gt 

Über unseren Festausschuss sind bereits Viele eingebunden, aber das Fest kann nur 
gelingen, wenn alle mit anpacken und unterstützen.  
Darum seid dabei, damit wir unser Dorf gut präsen�eren können.  
Schon jetzt vielen Dank an alle fleißigen Helfer.  
Bei Fragen wendet euch gerne an den Festausschuss. 
Aktuelle Informa�onen zum Programm findet ihr auf der Internetseite oder am schwarzen 
Bret. Ein Flyer mit Programmablauf und Lageplan wird noch erstellt. 

Wir freuen uns auf ein großar�ges Festwochenende, seid dabei und feiert mit!!!! 

Euer Festausschuss der 875 Jahre Richelbach GBR 

Bürger-
informa�on:
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Historisches Dorffest: 16. - 18. 06. 23
 
 

 
,

www.875-richelbach.de

Herzlich  
willkommen!

 

Sonntag, 18.06.2023 

 

 

Freitag, 16.06.2023 

 
„Hands Up“ 

Samstag, 17.06.2023 

 
 

   
„Beck´n´Boys“
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Weinkulturnacht am Samstag, 10.06.2023 in Bürgstadt –  
Verkehrsregelung – Änderung der Bushaltestellen

Folgende Verkehrsregelung wird angeordnet:
I. Während der in Bürgstadt stattfindenden Weinkulturnacht wird die Hauptstraße und 

die Freudenberger Straße von der Einmündung Mühlweg bis zur Einmündung Kolping-
straße und die Martinsgasse von der Einmündung Hauptstraße bis zur Einmündung 
Danziger Straße 

 von Samstag, 10.06.2023, 10.00 Uhr bis Sonntag, 11.06.2023, 12.00 Uhr 
 für den gesamten Verkehr gesperrt. 
II. Die Zufahrtsstraßen Streckfuß, Krummgasse, Weidengasse, Marienbader Straße, 

Große Maingasse, Kleine Maingasse und Danziger Straße werden jeweils an der Ein-
mündung in die Hauptstraße und Freudenberger Straße gesperrt.

 Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt über Sandweg, Brückenstraße, Jahn-
straße, Streckfuß, Höhenbahnweg, Mozartstraße, Kolpingstraße bzw. umgekehrt.

III. Der Fleckenweg wird für den Bereich Kleine Maingasse bis Großer Brückengraben für 
den Kfz-Verkehr freigegeben.

Für die in der gesperrten Strecke liegenden Bushaltestellen werden folgende Ersatz- 
haltestellen eingerichtet:
Reguläre Haltestelle Ersatzbushaltestelle
Apotheke / Mainmetall Neue Erfbrücke  
Hauptstraße Tabakhalle
Alte Kirche Mozartstraße
Gesundheitszentrum Mozartstraße

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) 
Außenstelle Klingenberg

Bekanntmachung
über den Beginn von Vermessungs- und Abmarkungsarbeiten der Baulandumlegung

„Buschenweg“ Gemarkung Bürgstadt
Ab Montag, 05. Juni 2023 finden die Vermessungs- und Abmarkungsarbeiten statt.
Die Anlieger und Beteiligten werden hiermit vom Termin verständigt. Gemäß Art. 13 Abs 
1 des Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKatG) müssen die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten dulden, dass die mit Vermessungsarbeiten beauftragten Personen 
Grundstücke betreten und soweit erforderlich auch befahren.
Das ADBV Aschaffenburg, Außenstelle Klingenberg, Wilhelmstr. 90, 63911 Klingenberg a. 
Main, steht für Auskünfte unter der Tel. Nr. 09372/9996-0 gerne zur Verfügung.
Klingenberg am Main, den 09.05.2023
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung



Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 10 vom 23.05.2023 – Seite 7

  

 

Einleitung 
der Umlegung „Buschenweg“ 

Gemarkung Bürgstadt, Markt Bürgstadt 

 
Bekanntmachung 

des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg 
vom 23. Mai 2023 

 
Gemäß § 50 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom       

3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, wird der vom Amt für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, Stengerstraße 2,                   

63741 Aschaffenburg, am 15. Mai 2023 gefasste Umlegungsbeschluss wie folgt bekannt 

gemacht: 

 

Umlegungsbeschluss 
 

Aufgrund der Anordnung der Umlegung durch Beschluss des Marktrates Bürgstadt vom    

18. April 2023 und der Übertragung der Befugnis zur Durchführung der Umlegung des 

Marktes Bürgstadt auf das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg vom 18. April 2023 wird nach Anhörung der Eigentümer gemäß § 47 des 

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, für das Gebiet des Bebauungsplans 

„Buschenweg“ die Umlegung eingeleitet. 

 

Die Umlegung führt die Bezeichnung „Buschenweg“. 

 

Im Umlegungsgebiet liegen 

- die Flurstücke 3612/1, 3619, 3621/3, 3622/2, 3622/3, 3622/4, 3623, 3623/1, 3624, 

3624/1, 3625, 3625/1, 3629, 3629/1, 3635/1, 3637, 3637/1, 3638, 3638/1, 3641, 3644, 

3645, 3650/2, 3650/3 der Gemarkung Bürgstadt ganz,  

- die Flurstücke 3474, 3479, 3480, 3481, 3610, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3620, 

3621, 3621/2, 3622, 3645/2, 3650/1, 3650/16 der Gemarkung Bürgstadt teilweise. 
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Das Umlegungsgebiet wird begrenzt: 

Im Westen 

Beginnend an der Kreuzung „Kolpingstraße“, „Am Buschenweg“ an der östlichen Grenze des 

Weges „Am Buschenweg“ ca. 63 Meter nach Nordosten folgend. Ab hier durch das Gehölz 

hindurch ca. 80 Meter, bis man an der Grenze der Bewirtschaftung zwischen Acker und 

Grünland ankommt. Nun entlang des Gehölzes ca. 135 Meter nach Norden. Jetzt rechtwink-

lig Richtung Westen ca. 17 Meter. Danach rechtwinklig Richtung Norden ca. 3 Meter. 

 

Im Norden  

Nun wieder rechtwinklig Richtung Südosten ca. 13 Meter. Ab hier entlang der Bewirtschaf-

tung ca. 15 Meter. Jetzt der Geraden folgend nach Osten ca. 83 Meter, nun rechtwinklig 

nach Süden abknickend ca. 1 Meter. Von hier aus wieder rechtwinklig Richtung Osten ca. 17 

Meter.  

 

Im Osten 

Anschließend rechtwinklig Richtung Süden ca. 165 Meter, bis kurz vor dem Wirtschaftsweg. 

 

Im Süden  

Nun im rechten Winkel Richtung Westen, entlang der nördlichen Grenze des Wirtschaftswe-

ges, ca. 82 Meter. Jetzt den Wirtschaftsweg im 90° Winkel Richtung Süden ca. 2 Meter 

überqueren, bis zum Nordöstlichen Grenzpunkt des Anwesens Thomastraße 15. Dem west-

lichen Grenzverlauf des Grundstück Thomastraße 15 folgen ca. 30 Meter bis zum Auftreffen 

auf die Thomastraße folgen. Ab hier dem Straßenverlauf Richtung Westen ca. 7 Meter fol-

gen. In einem Winkel von 45° Richtung Nordosten ca. 2 Meter, nun abknickend im 45° Win-

kel Richtung Norden ca.25 Meter, parallel zur Westlichen Grenze des Grundstücks Thoma-

straße 15, im Abstand von ca. 4,5 Metern. Von hier aus im 45° Winkel Richtung Nordwesten 

ca. 7 Meter bis zum Auftreffen auf die nördliche Grenze des Wirtschaftsweges. Danach der 

nördlichen Grenze des Wirtschaftsweges ca. 68 Meter folgen. Anschließend nach Norden 

ca. 2 Meter, bis zum südöstlichen Grenzpunkt der Bewirtschaftungsarten Acker und Grün-

land. Der südlichen Grenze der Bewirtschaftung Acker nach Westen ca. 143 Meter folgen. 

Nun rechtwinklig nach Süden, entlang der westlichen Grenze des Anwesens Kolpingstraße 

19, ca. 37 Meter bis zum Auftreffen auf die Kolpingstraße. Abschließend dem Grenzverlauf 

entlang der Kolpingstraße bis zum Ausgangs Punkt ca. 47 Meter folgen. 
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Die genaue Abgrenzung des Gebietes ist in der anliegenden Übersichtskarte dargestellt. Die 

Übersichtskarte ist Bestandteil des Umlegungsbeschlusses. 

Zur besseren Orientierung wird auf das Luftbild mit Umring hingewiesen. 

 

Das Umlegungsverfahren ist einzuleiten, damit im Rahmen der Bodenordnung nach §§ 45 ff 

BauGB nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung des Umlegungs-

gebietes zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Der bisherige Grundstückszu-

schnitt und die mangelnde Erschließung lassen eine derartige Nutzung nicht zu. 

 

Klingenberg a.Main, 15. Mai 2023 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg 
- Außenstelle Klingenberg a.Main - 

 

 

 

 

Stellwagen 
Vermessungsrat 

 

 

Zum Umlegungsbeschluss wird folgendes ausgeführt: 

 

Einsichtnahme in die Übersichtskarte: 

Die Übersichtskarte zum Umlegungsbeschluss liegt in der Zeit vom 

 6. Juni 2023 bis 6. Juli 2023 
 Im Rathaus, Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt während der Dienststunden öffentlich 

aus. 

 

Beteiligte: 

Nach § 48 BauGB sind in dem Umlegungsverfahren Beteiligte: 

1. Die Eigentümer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke bzw. Flurstücke. 

2. Die Inhaber eines im Grundbuch eingetragenen oder durch Eintragung gesicherten Rech-

tes an einem im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstück oder an einem das Grundstück 

belastenden Recht. 
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3. Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an dem Grundstück oder an 

einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedi-

gung aus dem Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, Besitz oder 

zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den Verpflichteten in der Benutzung des 

Grundstücks beschränkt.  

4. Der Markt Bürgstadt. 

5. Die Bedarfsträger (unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB). 

6. Die Erschließungsträger (unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 5 BauGB). 

Die unter Nummer 3 bezeichneten Personen werden zu dem Zeitpunkt Beteiligte, an dem 

die Anmeldung ihres Rechts dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg zugeht. 

Wechselt die Person eines Beteiligten während des Umlegungsverfahrens, so tritt sein 

Rechtsnachfolger nach § 49 BauGB in dieses Verfahren in dem Zustand ein, in dem es sich 

im Zeitpunkt des Übergangs des Rechtes befindet.  

 

Aufforderung: 

Es wird aufgefordert, Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteili-

gung am Umlegungsverfahren berechtigen, innerhalb eines Monats nach dieser Bekannt-

machung beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, 

Stengerstraße 2, 63741 Aschaffenburg oder bei der  Außenstelle Klingenberg a.Main, 

Wilhelmstraße 90, 63911 Klingenberg a.Main, anzumelden (§ 50 Abs. 2 BauGB). 

 

Hinweise: 

Werden Rechte erst nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nach Ablauf einer vom Amt 

für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg gesetzten Frist glaubhaft ge-

macht, so muss ein Berechtigter die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gegen 

sich gelten lassen, wenn das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg das bestimmt (§ 50 Abs. 3 BauGB). 

Der Inhaber eines Rechts, das aus dem Grundbuch nicht ersichtlich ist, aber zur Beteiligung 

am Umlegungsverfahren berechtigt, muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetrete-

nen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 

durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 50 Abs. 4 

BauGB). 
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Verfügungs- und Veränderungssperre: 

Nach § 51 BauGB dürfen von der Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses bis zur Be-

kanntmachung der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans im Umlegungsgebiet nur mit 

schriftlicher Genehmigung des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 

Aschaffenburg: 

1. ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und über Rechte an einem 

Grundstück getroffen oder Vereinbarungen abgeschlossen werden, durch die einem an-

deren ein Recht zum Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder 

Grundstücksteiles eingeräumt wird, oder Baulasten neu begründet, geändert oder aufge-

hoben werden; 

2. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich wertsteigernde, sonstige 

Veränderungen der Grundstücke vorgenommen werden; 

3. nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige, aber wertsteigernde bauliche 

Anlagen errichtet oder wertsteigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen wer-

den; 

4. genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche Anlagen errichtet oder 

geändert werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 

sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 

von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 

Vorkaufsrecht: 

Im Umlegungsgebiet steht dem Markt Bürgstadt nach § 24 BauGB beim Kauf von Grundstü-

cken ein Vorkaufsrecht zu. 

 

Betretungsrecht: 

Eigentümer und Besitzer der im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke haben nach 

§ 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorberei-

tung der von ihnen zu treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Vermessungen 

oder ähnliche Arbeiten ausführen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen den Umlegungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch bei dem 

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Aschaffenburg, Stengerstraße 2, 
63741 Aschaffenburg oder bei der  

Außenstelle Klingenberg a.Main, Wilhelmstraße 90, 63911 Klingenberg a.Main 
eingelegt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

 
 

 

 

Stellwagen 
Vermessungsrat 
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Umlegung
"Buschenweg"

Gemarkung Bürgstadt (452), Markt Bürgstadt

Übersichtskarte zum Umlegungsbeschluss  M  1 : 1000
gefertigt gemäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung

 vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung,

Klingenberg a.Main, den 15. Mai 2023
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Aschaffenburg - Außenstelle Klingenberg a.Main -

Stellwagen
Vermessungsrat

Zeichenerklärung
Begrenzung des Gebiets
Flurstücksgrenze 113 Flurstücksnummer

0 50 m
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Baulandumlegung

"Buschenweg"

Gemarkung: Bürgstadt

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche  Nachrichten  wie  Geburten,  Eheschließungen  oder  Sterbefälle können  
aus  Datenschutzgründen  nur  veröffentlicht  werden,  wenn  die  Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich  (per  Post  oder  E-Mail  an  standesamt@buergstadt.de) zustimmen.

Geburten
05.04.  Anne Sommer, Tochter von Wolfgang Bachmann und Chantal Sommer,
  Hauptstraße 38, Bürgstadt
01.05.  Lui Karl Geiger, Sohn von Florian Geiger und Irina Birkholz,
  Richelbacher Straße 6, Neunkirchen-Umpfenbach
 
Eheschließungen
05.05.  Ralf und Tanja Walter geb. Sacher, 
  Am Buschenweg 1 A, Bürgstadt 

Sterbefälle
15.04.  Helga Fürst geb. Sacher, Höhenbahnweg 10, Bürgstadt, 90 Jahre
03.05.  Erwin Kraus, Pfarrer-Hartig-Straße 3, Bürgstadt, 88 Jahre
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Eichenbühl

Der Historische Kaufmannszug
Am 27. Mai 2023 wird der Kaufmanns-
zug in Augsburg starten, am 10. Juni 
2023 wird man wieder in Seligenstadt 
eintreffen.
Wie schon in den Jahren 2007, 2011, 
2015 und 2019 wird der Kaufmannszug 
2023 auf der Wegstrecke von Augsburg 
nach Seligenstadt ziehen. An dieser 
Zeitreise in die Vergangenheit sind ins-
gesamt ca. 290 Personen beteiligt. Die 
maximale Kernstärke des Zuges beträgt 
ca. 190 Personen. 20 Fuhrwerke mit ins-
gesamt ca. 40 Pferden sorgen für eine 
Abrundung des historischen Bildes. Die 

Wegstrecke führt hauptsächlich über Feld-, Wald-, Wiesen- und Radwege, um dem 
schnellen motorisierten Straßenverkehr unserer hektischen Zeit aus dem Wege zu 
gehen. Das gelingt natürlich nicht überall, zu dicht ist unser heutiges Verkehrsnetz ge-
woben. Dabei bemühen wir uns aber trotzdem, die historisch belegte Strecke, weit-
gehend beizubehalten. Wer einmal diese Entschleunigung der Geschwindigkeit des 
heutigen Lebens miterlebt hat, möchte ein solches Erlebnis nicht mehr missen. Eine 
wunderbare Natur, frohgesinnte Menschen auf und neben der Wegstrecke sorgen für 
eine wunderbare Zeit. Wir freuen uns schon jetzt auf das Zusammentreffen mit den 
liebgewonnenen Freunden und Bekannten auf der Wegstrecke.
Am 8. Juni 2023 um ca. 17:00 Uhr wird der Kaufmannzug bei uns in Eichenbühl ein-
treffen. 
Dazu organisieren wir ab 16:00 Uhr ein Bürgerfest rund um die Valentinuskapelle, bei 
dem die Kaufleute begrüßt werden. 
Unter Mithilfe der Ortsvereine wird auf der Showbühne ein buntes Rahmenpro-
gramm dargeboten, unter anderem spielen der Musikverein Eichenkranz und der 
Musikzug Eichenbühl. Es wird noch eine Trink- und Genussmeile aufgebaut und wir 
hoffen natürlich, dass der Abend allen Beteiligten in schöner Erinnerung bleiben wird.
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Bürgerfest anlässlich des Kaufmannszuges an der  
„Valentinuskapelle“ am Donnerstag, 8. Juni 2023

Unterstützung der Vereine
Verschiedene Ortsvereine und die Gemeinde Eichenbühl organisieren und unterstützen 
dieses Fest. Der Frauenbund Eichenbühl wird für Kaffee und Kuchen sorgen.
Für das Bürgerfest sind Kuchenspenden erwünscht, bitte unterstützen Sie uns.
Anmeldungen zu den Kuchenspenden bzw. die Kuchenspenden nehmen entgegen:

Margarete Leichtenschlag, Eichenbühl, Tel. 09371/7408
Gerda Leiser, Eichenbühl, Tel. 09371/5554

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Eichenbühl, den 09.05.2023 Günther Winkler
 1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches BauGB 
Gemeinde Eichenbühl – Ortsplanung Eichenbühl

Änderung des Flächennutzungsplanes zur Aufstellung des
Bebauungsplanes „Solarpark Eichenbühl – Ebenheider Hof“

Bekanntmachung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes 
Mit Bescheid vom 12.04.2023 hat das Landratsamt Miltenberg die Änderung des  
Flächennutzungsplans der Gemeinde Eichenbühl im Bereich des Sondergebiets „Solar-
park Eichenbühl – Ebenheider Hof“ genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplans „Solarpark  
Eichenbühl – Ebenheider Hof“ wirksam. 
Die Änderung des Flächennutzungsplans kann mit Begründung und Anlagen zu den  
üblichen Öffnungszeiten im Rathaus Eichenbühl, Hauptstraße 97, Bauamt, eingesehen 
werden.
Darüber hinaus ist er auf der Homepage der Gemeinde Eichenbühl www.eichenbuehl.de 
unter >Bauleitplanung< veröffentlicht. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S.1 Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und



Seite 16 – Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 10 vom 23.05.2023

3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schrift-
lich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Eichenbühl, 12.05.2023 gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL 1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches BauGB
Gemeinde Eichenbühl – Ortsplanung Eichenbühl

Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Solarpark Eichenbühl – Ebenheider Hof“ 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 01.03.2023 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Solarpark Eichenbühl – Ebenheider Hof“ als Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüb-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Solarpark 
Eichenbühl – Ebenheider Hof“ in Kraft. Der Bebauungsplan ermöglicht die Errichtung ei-
ner ca. 17 ha großen Freiflächenphotovoltaikanlage. Der räumliche Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Sondergebiet „Solarpark Eichenbühl – Ebenheider Hof“ umfasst die 
Flurstücke der Gemarkung Eichenbühl Fl. Nr. 6424, 6428 und 6431, sowie Teilflächen der 
Flurstücke 6411, 6422, 6423, 6425, 6427, 6429 und 6430.
Der Bebauungsplan kann mit Begründung und Anlagen zu den üblichen Öffnungszeiten 
im Rathaus Eichenbühl, Hauptstraße 97, Bauamt eingesehen werden.
Darüber hinaus ist er auf der Homepage der Gemeinde Eichenbühl www.eichenbuehl.de 
unter >Bauleitplanung< veröffentlicht. 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 S.1 Nr. 1 - 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-

schriften
 über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges und
4. nach § 214 Abs. 2a BauGB im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe des Bebauungsplanes 

schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird 



Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 10 vom 23.05.2023 – Seite 17

auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB einge-
tretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.

Eichenbühl, 12.05.2023 gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL 1. Bürgermeister

Immobilienseite der ILE Odenwald-Allianz
Ein kostenloses Angebot für unsere Bürger*innen in der ILE Odenwald-Allianz
Ob Eigenheim, Mietwohnung, Geschäftsräume oder Baugrundstück: Melden Sie Ihre An-
gebote und Gesuche aus den Kommunen der Odenwald-Allianz an ILE-Umsetzungsbeglei-
ter Viktor Gaub: Tel.: 09373/209-40, E-Mail: info@odenwald-allianz.de

Mietangebote
Amorbach
- Gewerbefläche (Laden, Büro od. Praxis), EG 48 m² + 2 Lagerr., Stadtmitte (Löhrstr.), WC, 

Bad, Gasetagenheiz., renoviert, Erstbezug. KM: 475 € + NK.
 Tel.: 0177/4251521
- Geschäftsräume (Laden od. Büro), EG, 77 m², Am Stadttor 2, WC, Nebenräume mögl. 

Tel.: 09373/8226
Kirchzell
- 2-Zi-Whg. (Singles/Pendler), 43 m², sep. Eingang, möbliert, EBK, Bad, WR (Mitnutz. v. 

Waschmasch./Trockner), SP, für NR ohne HT, KM 400€ + 200 € NK, + 3 MM KT. 
 Tel.: 015126957663
- 1-Zi-Whg., 1. OG, 38 m², renov., Ortsmitte, Küche m. Küchenzeile, Bad m. WC (im EG), 

Kellerabteil, KM 260 € + NK. Tel.: 09373/99188
Schneeberg
- 3-Zi.-Whg., DG, 100 m², ruhige Lg., EBK, teilmöbl., SPK, 2 BLK, Gartennutzung mögl., für 

NR ohne HT.
 Tel.: 0151/57821197
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Weilbach
- Mehrere Produktionshallen m. Krananlagen bis 20 t, Lager- u. Büroräume sowie  

Garagen und SP. Bei Interesse bitte melden unter: Breunig & Co.
 Tel. 09373/97160

Mietgesuche
Amorbach
- Rentnerin su. EG-Whg. ab 2 Zi., m. SP. Tel.: 09373/2166

Kaufangebote
Amorbach
- Bauplatz, voll erschl., 967 m2, Anschrift: Breslauer Str. 3, Preis VS.
 Tel.: 0172/6218428
Eichenbühl
- Bauplätze, voll erschl., 365 m² + 225 m², Anschrift: Große Gasse, Preis VS.
 Tel.: 0176/53213263
- Bauplatz, voll erschl., 573 m², Anschrift: Wengertsberg 72, Preis VS.
 Tel.: 0174/3200785
Eichenbühl OT Riedern
- Bauplatz, voll erschl., 847 m², Anschrift: Burgäcker 8, Preis VS.
 Tel.: 06026/6271

Standesamtliche Mitteilungen
Bitte beachten: 
Standesamtliche  Nachrichten  wie  Geburten,  Eheschließungen  oder  Sterbefälle  können  
aus  Datenschutzgründen  nur  veröffentlicht  werden,  wenn  die  Beteiligten/Angehörigen 
schriftlich (per Post oder E-Mail an standesamt@eichenbuehl.de) zustimmen.

Sterbefälle
09.05.2023  Paula Julia Schlegel geb. Ott, 
  Im Tannenschlag 7, Gemeindeteil Heppdiel, 83 Jahre 
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ANNAHMESCHLUSS der VG Erftal
Di., 30.05.2023, 17 Uhr.

Bitte senden Sie Ihre Textveröffentlichungen an 
E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de oder info@eichenbuehl.de
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- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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Seit 1955 unverändert –
Handwerk hat Bestand – Küchen aus Schreinerhand

Telefonische Voranmeldung erwünscht

TTC Eichenbühl wird Meister 2023
Jugendabteilung holt Gold und Silber

Der TTC Eichenbühl e.V. feiert gleich 
zwei Podiumsplätze.
Die 2. Mannschaft der Jugendabteilung 
erreichte in der vergangenen Spielzeit mit 
einer Bilanz von 9 Siegen und 1 Niederlage 
den 1. Platz der Bezirksklasse C Süd. 

Auch die älteren Kamerad*innen der 
1. Mannschaft sicherten sich mit einer 
Bilanz von 5 Siegen, 1 Unentschieden 
und 2 Niederlagen den 2. Platz der Be-
zirksklasse A Süd.

Damit gehen sowohl ein Meister- als auch 
ein Vizemeister-Titel nach Eichenbühl.

Jugendabteilung des TTC Eichenbühl mit Trainer Fabio Pegoretti

Der Verein ist stolz auf die herausragenden Leistungen der Jugendabteilung 
und gratuliert den Spieler*innen herzlich zu ihren Siegen!
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Erftal Bote
Nachrichten aus den Gemeinden

EichenbühlBürgstadt Neunkirchen

Neuer ElBa Kurs ab 12. Juni in Hardheim
Wohlfühlatmosphäre für Eltern und Kind 
ElBa- ein 10wöchiges Kursangebot für Eltern und Kind im 1. Lebens-
jahr bietet Erholung und Entspannung vom Alltag mit dem Kind und 
gibt zugleich den Eltern die Möglichkeit sich intensiv Zeit für sich und 
ihr Baby zu nehmen. Am Montag, 12. Juni 2023, 8.45-10.00 Uhr star-
tet unter der ElBa Kursleiterin Katja Brand ein neuer Block II Kurs für 
Mitte Februar bis April 2023 geborene Kinder.
Block II wird als Zeit des Vertrauens betitelt. Hier steht für das Baby die Entdeckung des 
eigenen Körpers im Vordergrund. Die Babys brauchen nach wie vor noch die Nähe ihrer 
vertrauten Bezugsperson. Themen wie Bewegungsentwicklung, die taktile Wahrnehmung 
und die Ernährung werden aufgegriffen und ein Treffen mit den Vätern oder anderen Be-
zugspersonen des Babys geplant. Der Kurs findet im Marstallgebäude in Hardheim statt. 
Anmeldung direkt bei der Kursleiterin - 06283-50372.

Landratsamt Miltenberg
Kommunale Abfallwirtschaft; Früherer Beginn der Müllabfuhr während der Sommer-
monate in der Zeit vom 30.05.2023 – 09.09.2023
In der Zeit vom 30.05.2023 – 09.09.2023 beginnt die Müllabfuhr im Landkreis Miltenberg 
bereits um 6.00 Uhr. 
Es wird gebeten, die Abfallbehältnisse, gelben Wertstoffsäcke und ggf. auch Sperrmüll 
/ Altholz / Elektrogroßgeräte rechtzeitig zum Abfuhrbeginn um 6.00 Uhr zur Abholung 
bereitzustellen. 
Ab dem 11.09.2023 beginnt die Müllabfuhr wieder zur gewohnten Zeit. 

Jetzt noch einen der letzten Plätze für das Famulaturprogramm 2023 sichern!
Bald ist es soweit und das Famulaturprogramm - Summer School im Landkreis Miltenberg 
für Medizinstudierende aus ganz Deutschland geht in die vierte Runde! Noch sind freie 
Plätze verfügbar und Anmeldungen möglich. 
Vom 24. August bis 22. September 2023 bietet die Gesundheitsregion plus Miltenberg, 
die niedergelassene Ärzteschaft sowie die Helios-Klinik Erlenbach, Medizinstudieren-
den die Möglichkeit, eine Hausarzt- oder Klinikfamulatur im Rahmen eines vielver- 
sprechenden Programms abzuleisten. Neben der Tätigkeit in Arztpraxis und Klinik haben  
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alle Teilnehmenden die Chance, medizinische Workshops zu besuchen und durch ein ab-
wechslungsreiches Freizeitprogramm die Region besser kennenzulernen. Ebenso werden 
kostenlose Unterkünfte zur Verfügung gestellt.
Bis zum 30. Mai 2023  können sich Interessierte auf der Homepage der Gesundheitsre-
gionplus die letzten Plätze zu sichern! 
Medizinstudierende, die bereits einen festen Famulaturplatz im Landkreis haben und 
über eine eigene Übernachtungsmöglichkeit verfügen, können ebenfalls an den Work-
shops und am Freizeitprogramm teilnehmen.
Weitere Informationen zur Gesundheitsregion plus Landkreis Miltenberg und zum Famu-
laturprogramm unter https://gesundheitsregion-plus.landkreis-miltenberg.de/ 

Tennisjugend ermittelt die Landkreismeister 2023
Auch in diesem Jahr organisiert der Tennisclub Rot-Weiss Miltenberg 1900 in Zusammen-
arbeit mit dem Sportreferat des Landkreises Miltenberg unter Schirmherrschaft von Land-
rat Jens Marco Scherf die Spiele um den Landkreispokal im Jugendtennis. Gespielt wird 
vom Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. Juni, auf der Clubanlage vom Kleinfeld-Wettbewerb 
der U8 bis zur Nachwuchskonkurrenz U21.
Einzige Voraussetzung für alle Teilnehmer*innen: Sie müssen im Jahr 2023 Mitglied eines 
Tennisvereins des Landkreises sein oder im Landkreis wohnen. Innerhalb der Gruppe 
von Kindern, die bereits an den Medenspielen teilnehmen oder Turniererfahrung ha-
ben, werden diejenigen vorrangig berücksichtigt, die auch für einen Verein im Landkreis 
Miltenberg antreten. Grundlage hierfür sind die Dokumentationen im Tennisportal (htt-
ps://spieler.tennis.de).
Weitere Informationen zum Turnier im Tennisportal, beim Tennisclub Miltenberg 
(www.tennisclub-miltenberg.de ) und telefonisch unter 0175/7306981.

Thema Organspende: Jede Entscheidung hilft Kranken!
Am Samstag, 3. Juni 2023, ist wieder Tag der Organspende. Er soll aufklären und ein Zeichen  
für die Wichtigkeit der Entscheidung setzen. Auch das Gesundheitsamt Miltenberg will 
an diesem Tag informieren: Hierzu werden von 14 bis 17 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des 
Gesundheitsamtes in Wörth (Wiesenweg 5, Hof des Jugendtreffs und Eingangsbereich des 
Kinder- und Jugendcircus Blamage) für Fragen zur Verfügung stehen. Das Gesundheitsamt 
wird sich zudem am 1. Juli 2023 beim Mainfest in Miltenberg den Fragen stellen und über 
die Organspende informieren.
Das Thema Organspende ist für viele Menschen unangenehm, denn mit dem Tod beschäf-
tigt man sich nicht gerne. Es ist aber sehr wichtig! Auf der einen Seite befürworten acht 
von zehn Menschen die Organspende, dokumentiert haben dies aber nicht einmal fünf 
von zehn Menschen. Der Bedarf an Spenderorganen ist enorm: So warten in Deutschland 
zurzeit etwa 8.500 Menschen auf ein passendes Spenderorgan. Demgegenüber haben im 
Jahr 2022 aber nur 869 Menschen eines oder mehrere Organe gespendet (933 im Jahr 
2021). 
Damit schwerkranken Menschen mit Spenderorganen geholfen werden kann, müssen 
Organspender ihren Willen klar dokumentieren. Ist die eigene Entscheidung nicht doku-
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mentiert, müssen die Angehörigen darüber verfügen, ob Organe entnommen werden 
dürfen. Hieraus entsteht für die trauernden Hinterbliebenen oft ein Gewissenskonflikt, 
denn sie kennen zumeist die Einstellung des Verstorbenen zur Organspende nicht. Um 
diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen, sollten Spenderwillige einen Organspendeaus-
weis ausfüllen und im Geldbeutel mit sich tragen. Die Ausweise kann man kostenlos – 
etwa bei der Krankenkasse oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – be-
stellen. Auch in einer Patientenverfügung kann man seine Einstellung zur Organspende 
dokumentieren.
Im Idealfall kreuzt man nicht nur den Ausweis an, sondern redet auch mit seinen engsten 
Angehörigen darüber, damit diese im Fall der Fälle schnell handeln können. Im Ausweis 
kann man im Übrigen nicht nur zustimmen, sondern auch „Nein“ ankreuzen oder be-
stimmte Organe ausschließen.
Das Alter des Verstorbenen spielt entgegen mancher Vermutungen keine Rolle: Ab 16 
Jahren darf man einer Organspende zustimmen, bereits ab 14 Jahren darf man sie ab-
lehnen. Nach oben gibt es allerdings keine Grenze, denn es kommt nicht auf das Alter, 
sondern vielmehr auf den Zustand des Organs an: So freut sich beispielsweise jemand 
mit 75 Jahren über eine gespendete 80-jährige Niere. Seine Hornhaut im Auge kann man 
beispielsweise mit über 90 Jahren noch spenden.
Alle Informationen zum Thema hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im 
Internet unter www.organspende-info.de zusammengefasst.
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erfolgt der Ankauf direkt im Geschäft. Der Teilnehmer kann die Auszahlung des Ankaufspreises plus des Ankaufsbonus entweder durch eine Banküberweisung oder durch Ausstellung eines Gutscheins, der an den 
Kassen aller Ladengeschäfte der TDG einlösbar ist, auswählen. Bei Verkauf des Altgeräts über www.telekom.de/handyankauf erhält der Teilnehmer ein Versandlabel für den Versand innerhalb Deutschlands per E-
Mail. Nach Erhalt des Versandlabels muss der Teilnehmer die Übersendung des Altgeräts bis spätestens zum 14.07.2023 initiieren. Nach Eingang des Altgeräts bei Assurant wird Assurant, falls das Gerät die Ankaufsbe-
dingungen erfüllt, dem Teilnehmer ein verbindliches Ankaufsangebot machen. Bei Angebotsannahme erfolgt die Auszahlung des Ankaufspreises plus des Ankaufsbonus durch eine Banküberweisung. Altgeräte 
müssen funktionsfähig sein, d.h. sie müssen ein- und ausschaltbar sowie entsperrt (kein SIM-/NetLock) sein und dürfen keinen Wasserschaden oder Displaybruch aufweisen sowie eine Mindestankaufswert von 1€ 
haben. Der Ankaufspreis für das Altgerät bemisst sich nach Modell, Alter und Zustand des Altgerätes. Teilnahme mit max. 3 Aktionsgeräten pro Haushalt. Solange der Vorrat reicht. Ausrichter der Aktion ist Telekom 
Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, Deutschland 1) MagentaEINS berechtigte Festnetz-Kunden (gilt nicht für MagentaZuhause Regio) erhalten einen individuellen Treuebonus zwischen mindes-
tens 100 € und maximal 500 €. Dieser bemisst sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses (längstens ab dem 01.02.2008). Der Treuebonus ist individuell einsehbar unter telekom.de/kundencenter. Der Bonus kann 
bei Neuabschluss eines Tarifs MagentaMobil XS–XL mit 24 Monaten Mindestlaufzeit (z. B. MagentaMobil XS für 29,95 €/Monat inkl. 5 € MagentaEINS Preisvorteil, 39,95 € Bereitstellungspreis) einmalig mit MagentaEINS 
genutzt werden. Der Bonus wird mit den Leistungen der Telekom Deutschland GmbH für den beauftragten Mobilfunk-Vertrag auf der monatlichen Rechnung verrechnet. Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleich-
zeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 € und eines IP-Breitband-Vertrags. Der MagentaEINS Vorteil „5 € Preisvorteil“ wird auf den monatlichen Grundpreis des 
Mobilfunk-Hauptvertrags gewährt. Nicht berechtigt sind For Friends Tarife, Datentarife, CombiCards, Family Cards, PlusKarten, reine Telefonietarife, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke congstar. Endet die Be-
rechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. 2) Laut connect Mobilfunknetztest, Heft 01/2023. 3) Monatlicher 
Grundpreis beträgt bei Buchung bis 31.05.2023 in den ersten 24 Monaten 39,95 € (mit Smartphone), ab dem 25. Monat 49,95 € (mit Smartphone). Mindestalter 18 Jahre, Höchstalter 27 Jahre. Ab dem Monat, der auf 
die Vollendung des 28. Lebensjahrs folgt, frühestens jedoch mit dem Ende der Mindestvertragslaufzeit, entfällt der Young Vorteil und MagentaMobil M Young wird automatisch zu den Konditionen des entsprechen-
den MagentaMobil Tarifs fortgeführt. Dabei gilt automatisch der um 10 € höhere Grundpreis. Bereitstellungspreis 39,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erhöht 
sich aktionsweise bei Buchung bis 31.05.2023 das monatliche Inklusivdatenvolumen von 20 GB um 10 GB auf 30 GB. Ab einem Datenvolumen von 30 GB, ab dem 25. Monat ab 20 GB, wird die Bandbreite im jeweili-
gen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. 4)  Voraussetzung ist das gleichzeitige Bestehen eines IP-Breitband-Vertrags, abgeschlossen ab dem 01.06.2015, mit einem monatlichen 
Grundpreis ab 29,95 €, z. B. MagentaZuhause S für 34,95 €/Monat, Bereitstellungspreis 69,95 €. Endet die Berecht gung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt 
und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Lasst Euch beraten!
Unsere Beratungshotline ist zu 
folgenden Zeiten für Euch erreichbar:

Mo, Di u. Fr: 14.30 – 17.30 Uhr
Mi:  10.00 – 12.00 Uhr 

Jetzt anrufen: 06022-7090435

Bis zu 

500 €1

Treuebonus

Bis zu 

500 €1

Treuebonus

Für unsere Festnetz- 
und Internetkund*innen

Holt euch jetzt euren persönlichen 
Treuebonus für den Einstieg 
ins überragende Mobilfunknetz.

2

1) MagentaEINS berechtigte Festnetz-Kunden (gilt nicht für MagentaZuhause Regio) erhalten einen in-
dividuellen Treuebonus zwischen mindestens 100 € und maximal 500 €. Dieser bemisst sich nach der 
Dauer des Vertragsverhältnisses (längstens ab dem 01.02.2008). Der Treuebonus ist individuell einseh-
bar unter telekom.de/kundencenter. Der Bonus kann bei Neuabschluss eines Tarifs MagentaMobil XS–XL 
mit 24 Monaten Mindestlaufzeit (z. B. MagentaMobil XS für 29,95 €/Monat inkl. 5 € MagentaEINS Preis-
vorteil, 39,95 € Bereitstellungspreis) einmalig mit MagentaEINS genutzt werden. Der Bonus wird mit den 
Leistungen der Telekom Deutschland GmbH für den beauftragten Mobilfunk-Vertrag auf der monatlichen 
Rechnung verrechnet. Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-
Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 € und eines IP-Breitband-Vertrags. Der 
MagentaEINS Vorteil „5 € Preisvorteil“ wird auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Hauptvertrags 
gewährt. Nicht berechtigt sind For Friends Tarife, Datentarife, CombiCards, Family Cards, PlusKarten, 
reine Telefonietarife, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke congstar. Endet die Berechtigung für 
MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle Vor-
teilsoptionen werden gelöscht.
2) Laut connect Mobilfunknetztest, Heft 01/2023.

Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Ein Angebot von:

7846_MagentaMobil_Kampagne_2_0_STBZ_300x100.indd   17846_MagentaMobil_Kampagne_2_0_STBZ_300x100.indd   1 15.03.23   14:5015.03.23   14:50

SCHON GEWUSST?
AUF DICH WARTEN

nur  1,00 € *

Samsung 
Galaxy S23 128 GB

Im Neuvertrag MagentaMobil M Young 
m. Smartphone3 mit einer 

Mindestlaufzeit von 24 Monaten

*

Samsung 

 mit einer 

Farbe:

100 €  Trade in-
Prämie**

5G INKLUSIVE
30 GB Internet Flat  
mit 5G/LTE Max

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

statt 49,95 € mtl.

nur 39,95 €1 mtl. 

FÜR JUNGE LEUTE

Mit MagentaEINS Vorteil2:
• 5 € Preisvorteil
•  Doppeltes Datenvolumen: 50 GB

MagentaMobil M Young

 20 GB + 10 GB
 Datenvolumen
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Alu GmbH
Römerstraße 4 | 63785 Obernburg  
Tel.: 06022/623761 | www.facebook.com/AluGmbH

*Gilt nur in Verbindung mit einem Neuvertrag (24 Monate Laufzeit) und in den abgebildeten Endgeräte- und Tarifkombinationen vom 17.05. bis 31.05.2023, wenn nicht anders vermerkt oder solange der Vorrat 
reicht. Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Preise in Euro, inkl. 19% MwSt. Bereitstellung der Angebote durch den teilnehmenden Fachhändler. **TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DEN AN-
KAUFSBONUS: Für private Endkunden ab 18 Jahren. Bei Kauf eines der im folgenden aufgeführten Samsung Geräte vom 01.02.2023- 30.06.2023 bei der Telekom Deutschland GmbH (TDG) durch einen Vertragsab-
schluss bzw. eine Vertragsverlängerung bei der TDG und bei zusätzlichem Verkauf eines berechtigten Handys/Smartphones (Altgerät) bis zum 14.07.2023 an Assurant Deutschland GmbH (Assurant) erhalten Teilneh-
mer ein Ankaufsangebot für das Altgerät zzgl. der im Folgenden aufgeführten Ankaufsboni: 150€ Ankaufsbonus gibt es beim Kauf eines: Samsung Galaxy Z Fold4,  Samsung Galaxy S23 Ultra; 100€ Ankaufsbonus gibt 
es beim Kauf eines: Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy A54. Die Berechtigung wird über Prüfung der IMEI des Aktionsgeräts durchgeführt. Bei 
Verkauf des Altgeräts in einem Ladengeschäft der TDG erhalten die Teilnehmer nach positiver Prüfung durch den Mitarbeiter der Telekom Deutschland GmbH ein verbindliches Ankaufsangebot. Bei Angebotsannahme 
erfolgt der Ankauf direkt im Geschäft. Der Teilnehmer kann die Auszahlung des Ankaufspreises plus des Ankaufsbonus entweder durch eine Banküberweisung oder durch Ausstellung eines Gutscheins, der an den 
Kassen aller Ladengeschäfte der TDG einlösbar ist, auswählen. Bei Verkauf des Altgeräts über www.telekom.de/handyankauf erhält der Teilnehmer ein Versandlabel für den Versand innerhalb Deutschlands per E-
Mail. Nach Erhalt des Versandlabels muss der Teilnehmer die Übersendung des Altgeräts bis spätestens zum 14.07.2023 initiieren. Nach Eingang des Altgeräts bei Assurant wird Assurant, falls das Gerät die Ankaufsbe-
dingungen erfüllt, dem Teilnehmer ein verbindliches Ankaufsangebot machen. Bei Angebotsannahme erfolgt die Auszahlung des Ankaufspreises plus des Ankaufsbonus durch eine Banküberweisung. Altgeräte 
müssen funktionsfähig sein, d.h. sie müssen ein- und ausschaltbar sowie entsperrt (kein SIM-/NetLock) sein und dürfen keinen Wasserschaden oder Displaybruch aufweisen sowie eine Mindestankaufswert von 1€ 
haben. Der Ankaufspreis für das Altgerät bemisst sich nach Modell, Alter und Zustand des Altgerätes. Teilnahme mit max. 3 Aktionsgeräten pro Haushalt. Solange der Vorrat reicht. Ausrichter der Aktion ist Telekom 
Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn, Deutschland 1) MagentaEINS berechtigte Festnetz-Kunden (gilt nicht für MagentaZuhause Regio) erhalten einen individuellen Treuebonus zwischen mindes-
tens 100 € und maximal 500 €. Dieser bemisst sich nach der Dauer des Vertragsverhältnisses (längstens ab dem 01.02.2008). Der Treuebonus ist individuell einsehbar unter telekom.de/kundencenter. Der Bonus kann 
bei Neuabschluss eines Tarifs MagentaMobil XS–XL mit 24 Monaten Mindestlaufzeit (z. B. MagentaMobil XS für 29,95 €/Monat inkl. 5 € MagentaEINS Preisvorteil, 39,95 € Bereitstellungspreis) einmalig mit MagentaEINS 
genutzt werden. Der Bonus wird mit den Leistungen der Telekom Deutschland GmbH für den beauftragten Mobilfunk-Vertrag auf der monatlichen Rechnung verrechnet. Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleich-
zeitige Bestehen eines Mobilfunk-Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 € und eines IP-Breitband-Vertrags. Der MagentaEINS Vorteil „5 € Preisvorteil“ wird auf den monatlichen Grundpreis des 
Mobilfunk-Hauptvertrags gewährt. Nicht berechtigt sind For Friends Tarife, Datentarife, CombiCards, Family Cards, PlusKarten, reine Telefonietarife, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke congstar. Endet die Be-
rechtigung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. 2) Laut connect Mobilfunknetztest, Heft 01/2023. 3) Monatlicher 
Grundpreis beträgt bei Buchung bis 31.05.2023 in den ersten 24 Monaten 39,95 € (mit Smartphone), ab dem 25. Monat 49,95 € (mit Smartphone). Mindestalter 18 Jahre, Höchstalter 27 Jahre. Ab dem Monat, der auf 
die Vollendung des 28. Lebensjahrs folgt, frühestens jedoch mit dem Ende der Mindestvertragslaufzeit, entfällt der Young Vorteil und MagentaMobil M Young wird automatisch zu den Konditionen des entsprechen-
den MagentaMobil Tarifs fortgeführt. Dabei gilt automatisch der um 10 € höhere Grundpreis. Bereitstellungspreis 39,95 €. Mindestlaufzeit 24 Monate. Während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten erhöht 
sich aktionsweise bei Buchung bis 31.05.2023 das monatliche Inklusivdatenvolumen von 20 GB um 10 GB auf 30 GB. Ab einem Datenvolumen von 30 GB, ab dem 25. Monat ab 20 GB, wird die Bandbreite im jeweili-
gen Monat auf max. 64 KBit/s (Download) und 16 KBit/s (Upload) beschränkt. 4)  Voraussetzung ist das gleichzeitige Bestehen eines IP-Breitband-Vertrags, abgeschlossen ab dem 01.06.2015, mit einem monatlichen 
Grundpreis ab 29,95 €, z. B. MagentaZuhause S für 34,95 €/Monat, Bereitstellungspreis 69,95 €. Endet die Berecht gung für MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt 
und alle Vorteilsoptionen werden gelöscht. Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Lasst Euch beraten!
Unsere Beratungshotline ist zu 
folgenden Zeiten für Euch erreichbar:

Mo, Di u. Fr: 14.30 – 17.30 Uhr
Mi:  10.00 – 12.00 Uhr 

Jetzt anrufen: 06022-7090435

Bis zu 

500 €1

Treuebonus

Bis zu 

500 €1

Treuebonus

Für unsere Festnetz- 
und Internetkund*innen

Holt euch jetzt euren persönlichen 
Treuebonus für den Einstieg 
ins überragende Mobilfunknetz.

2

1) MagentaEINS berechtigte Festnetz-Kunden (gilt nicht für MagentaZuhause Regio) erhalten einen in-
dividuellen Treuebonus zwischen mindestens 100 € und maximal 500 €. Dieser bemisst sich nach der 
Dauer des Vertragsverhältnisses (längstens ab dem 01.02.2008). Der Treuebonus ist individuell einseh-
bar unter telekom.de/kundencenter. Der Bonus kann bei Neuabschluss eines Tarifs MagentaMobil XS–XL 
mit 24 Monaten Mindestlaufzeit (z. B. MagentaMobil XS für 29,95 €/Monat inkl. 5 € MagentaEINS Preis-
vorteil, 39,95 € Bereitstellungspreis) einmalig mit MagentaEINS genutzt werden. Der Bonus wird mit den 
Leistungen der Telekom Deutschland GmbH für den beauftragten Mobilfunk-Vertrag auf der monatlichen 
Rechnung verrechnet. Voraussetzung für MagentaEINS ist das gleichzeitige Bestehen eines Mobilfunk-
Laufzeitvertrags mit einem monatlichen Grundpreis ab 29,95 € und eines IP-Breitband-Vertrags. Der 
MagentaEINS Vorteil „5 € Preisvorteil“ wird auf den monatlichen Grundpreis des Mobilfunk-Hauptvertrags 
gewährt. Nicht berechtigt sind For Friends Tarife, Datentarife, CombiCards, Family Cards, PlusKarten, 
reine Telefonietarife, MagentaZuhause Start und Tarife der Marke congstar. Endet die Berechtigung für 
MagentaEINS durch Beendigung des Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags, entfällt der Rabatt und alle Vor-
teilsoptionen werden gelöscht.
2) Laut connect Mobilfunknetztest, Heft 01/2023.

Ein Angebot von: Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.

Ein Angebot von:
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Prämie**

5G INKLUSIVE
30 GB Internet Flat  
mit 5G/LTE Max

Telefonie Flat in alle dt. Netze

Smartphone

statt 49,95 € mtl.

nur 39,95 €1 mtl. 

FÜR JUNGE LEUTE

Mit MagentaEINS Vorteil2:
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•  Doppeltes Datenvolumen: 50 GB
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WERDE TEIL Unseres WAHLHELFER-TEAMS!
Ab sofort suchen wir zur verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter (m/W/D) 

in vollzeit, teilzeit, oder mini job für die BEREICHE

Hauptstraße 161   |    63928 Eichenbühl  |  Telefon 09371 9473550    |    Eb@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Ab sofort suchen wir zur verstärkung unseres Teams:

Mitarbeiter (m/W/D) 
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Service Theke Küche

Bewerbungen bitte an: bewerbungen@die-burgermeisterei.de
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Vereinsnachrichten

Der Vereinsring Markt Bürgstadt informiert 
Thema: Fahnenabordnungen bei Beerdigungen. Bereits mehrfach wurde von Vereinen 
der Wunsch geäußert eine einheitliche Vorgehensweise bezüglich der Fahnenbeglei-
tung bei Beerdigungen umzusetzen. Es wurde nach der Befragung der Bürgstadter Ver-
eine beschlossen, dass die Vereinsfahnen für verstorbene Mitglieder an der Ausseg-
nungshalle neben dem Kreuz stehen bleiben. Hierzu werden Halterungen zum Abstellen 
der Fahnen angebracht. Die Umsetzung erfolgt ab dem 01.06.2023.
Sollte ein Verein bzw. ein Fahnenträger eines Vereins aus besonderen Gründen den/die 
Verstorbene/n mit der Fahne ans Grab begleiten wollen, so wird dies selbstverständlich 
nicht untersagt. Die Vereine sind sich jedoch einig, dass die neue Vereinbarung mit „ste-
henden Fahnen“ der höflichen Würdigung der Verstorbenen ausreichend ist. Dies bitten 
wir zur Kenntnis zu nehmen.
Bürgstadt, im Mai 2023 
Klaus Helmstetter, Vereinsringvorsitzender Markt Bürgstadt

Herzlich willkommen in unserem völlig neu 
gestalteten Museum!
Ihr HGV Bürgstadt

Öffnungszeiten: Donnerstag-Sonntag von 14-17 Uhr

Verantwortlich: Heimat- und Geschichtsverein Bürgstadt
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A N G E B O T
M A I & J U N I

7-Zonen-Aktiv-
Schaummatratze
für anschmiegsamen Liegekomfort
90/100x200cm 

€ 329,-    € 279,-

Alles Abholpreise

5-Zonen Lattenrost
manuelle Kopf.- und 
Fußteilverstellung, Schulterzone
90/100x200cm 

€ 239,-    € 199,-

€ 450,-
Setpreis

Haustüren

Holzfenster

Holz-Alu-Fenster

Kunststo� fenster

Aluminiumfenster

Heppdieler Straße 2 • 63928 Eichenbühl-Pfohlbach
Telefon 09378 309 • E-Mail info@FensterKonrad.deFensterKonrad.de©
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63928 Eichenbühl-Pfohlbach63928 Eichenbühl-Pfohlbach

Nutzen Sie die

BAFA Förderung

Beratung gerne bei Ihnen Zuhause
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Fliederweg 6 | Großheubach | Tel.: 0 93 71 / 44 07 | www.hansenwerbung.de www.hansenwerbung.de

Herzlichen Glückwunsch 
unseren

Fliederweg 6 Fliederweg 6 
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JUBILARENJUBILAREN

Wir sind dankbar für eure Loyalität 
und hervorragende Arbeit.

Es gratulieren die Hansens und 
die ganze Werbebande.

zur 15- bzw. 10-jährigen
Teamzugehörigkeit.

Nicole Pscha
ck

Uli Oettinger
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FRISCHER FISCH aus Bremerhaven!
DER FISCHMANN KOMMT:
- JEDEN MITTWOCH -

 in BÜRGSTADT am ROSENGARTEN
von 14.45 - 15.15 Uhr

 in EICHENBÜHL am Dorfplatz
von 15.20 - 15.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel - Bremerhaven

Tel. 01 51 / 18 53 25 25WWeeiinngguutt  SSttuurrmm    Freudenberger Str. 91 ~ 63927 Bürgstadt
09371/67854 ~ info@weingut-sturm.com  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Familie Sturm & Team 

HHÄÄCCKKEERRZZEEIITT  
2222..0055..  --  0033..0066..  
täglich ab 1111..3300  UUhhrr  geöffnet 

Paar im Ruhestand sucht erschlossenes Baugrundstück. 
Tel. 09371-9709975 od. email: irmi.2013@web.de

Richelbacher Weinhäcke 
02. - 04.06.2023

Fr. ab 17.00 Uhr,
Sa. + So. ab 14.00 Uhr 

JOHANNISHOF
Johannisstr. 1 

63930 Richelbach

Telefon 09371 / 3169 
info@oswaldundmenges.dewww.oswaldundmenges.de ©
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www.oswaldundmenges.de

Vielfältig und stets für Sie im Einsatz
                                              Elektroinstallationen & Kundenservice 

im Vollmer 23
63897 Miltenberg

 Kundendienst
 Verkauf & Service
 Lichttechnik / EDV
 Energie- & Gebäudetechnik
 Installation Alt- & Neubau
 KNX-Partner / Bussysteme
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Veranstaltungskalend
er

Bürgstadt (ohne Gewähr)

„Helfen verbindet“ – wir verschenken eine Stunde Zeit“!
Bürgerschaftliches Engagement für Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern von 
Bürgstadt zu Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen.
Sie erreichen uns Montag – Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr unter der Telefonnummer: 
09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt   
Montags, 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst.
Bitte den aktuellen Übungsplan beachten:
www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

Turnverein Bürgstadt
27.05.-04.06   Handballzeltlager

Geflügelzuchtverein Bürgstadt
04.06. 10.00 – 11.00 Uhr Impfwasserausgabe entfällt!
    Ersatztermin: 11.06.
Musikverein Germania
10.06. 19.30 Uhr  Rosengarten Serenade im Rosengarten

Weinbauverein
10.06. 18.00 Uhr  Weinkulturnacht

Vereinigter Sängerbund Liederkranz Bürgstadt
05.06.  16.00 Uhr   Singtreff im Gasthof „Centgraf“



Praxis Klaus-Dietrich Brems
Facharzt für Allgemeinmedizin

63928 Eichenbühl, Setzweg 19, Tel. 09371 - 3990

Wir machen Urlaub vom 30.05. - 09.06.2023.
Vertretung in dringenden Fällen:

Dres. Seitz, Neunkirchen, Tel. 09378/9087333
Dr. Geißler, Eichenbühl, Tel. 09371/406450 (vom 05.06. - 09.06.2023)

Ab dem 12.06.2023 sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da!

Dres. Marco & Jasmin Schwab
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Berufsausübungsgemeinschaft (PartGmbB)
Gartenstr. 8, 63927 Bürgstadt, Telefon 8964

 
Unsere Praxis ist urlaubsbedingt von

Di., 30.05. bis Fr., 09.06.2023 geschlossen.
Vertretung: Frau Paul, Bürgstadt, Tel. 7122

Außerhalb der Sprechzeiten: Kassenärztlicher Notdienst, Tel. 116117
Nächste Sprechstunde: Montag, 12.06.2023.

Praxis Dr. med. Mar� n Geißler
Facharzt für Allgemeinmedizin

63928 Eichenbühl, Julius-Keppner-Str. 16, Tel. 09371/406450

Wir haben Urlaub vom 30.05. - 02.06.2023!
Vertretung in dringenden Fällen:

Gemeinscha� spraxis Dr. Seitz, Neunkirchen,
Tel. 09378-9087333

An Feiertagen und am Wochenende wenden Sie sich an den ärztlichen
Bereitscha� sdienst der KV, Tel. 116117.

In lebensbedrohlichen No� ällen an die Tel. 112
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Neunkirchen (ohne Gewähr)

„Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen“
Die Nachbarschaftshilfe ist für Sie da.
Wir haben unseren Fahrdienst wieder in vollem Umfang aufgenommen.
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, befördern wir nach den derzeit 
gültigen Bestimmungen des öffentlichen Nahverkehrs.
Wir bitten um Ihr Verständnis. www.zeit-fuereinander-euh.de
Rufen Sie bei Bedarf eine dieser Nummern :
Bereich Eichenbühl 09371 6694903
Bereich Neunkirchen 09371 6694904
Bereich Riedern 09371 6694905
Bereich Heppdiel 09371 6694906

Jugendfeuerwehr Gemeinde Neunkirchen
24.05.  7. Übung in Neunkirchen
07.06.  8. Übung in Umpfenbach
Die Übungen beginnen immer um 18.30 Uhr in der genannten Ortschaft. 
In den beiden jeweils anderen Ortschaften ist um 18.20 Uhr Treffpunkt bzw. Abfahrt.
Bitte pünktlich und in vollständiger Ausrüstung erscheinen!

Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen
25.05. 19.30 Uhr  8. Übung

Freiwillige Feuerwehr Umpfenbach
26.05. 19.00 Uhr  Übung

Freiwillige Feuerwehr Richelbach
23.05. 19.30 Uhr  6. Übung

Eichenbühl (ohne Gewähr)

MotorSportClub Erftal
02.06. 19.00 Uhr  Clubabend im Sportheim des VfB in Eichenbühl

FC Heppdiel
30.05.- 09.00 – 16.00 Uhr BFV-FCH-Ferien-Fußball-Schule
01.06.    auf dem Sportgelände FC Heppdiel

Rot-Kreuz Eichenbühl
07.06. 16.30 – 20.00 Uhr Blutspende im Rot-Kreuz-Heim, Schulweg 9 Eichenbühl

Kaufmannszug
08.06.2023 ab 16:00 Uhr Bürgerfest an der Valentinuskapelle



Krautäcker 1
97892 Kreuzwertheim-
           Wiebelbach

Für den Kindergarten unserer Mitgliedsgemeinde Mönchberg
suchen wir einen

Kinderpfl eger (m/w/d) 

in unserer Kinderkrippe
ca. 26 Wochenstunden

Detaillierte Informa� onen zur Stelle fi ndest Du hier:

Verwaltungsgemeinscha�  Mönchberg | Hauptstraße 44 | 63933 Mönchberg
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Allgemeine Veranstaltungen (ohne Gewähr)

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellten in Miltenberg, 
Amtsgebäude, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunde ab. Die Sprechstunde fin-
det montags von 8:30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr statt. Den Versicherten wird 
damit Gelegenheit gegeben sich in Fragen ihrer Rentenversicherung kostenlos beraten zu 
lassen. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist vorher eine rechtzeitige Terminvereinbarung 
erforderlich. 
Die Terminvereinbarung erfolgt telefonisch unter Angabe der Versichertennummer beim 
Landratsamt Miltenberg, unter 09371 501 152 montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, 
mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern - Versichertenberaterin 
Ab sofort ist Frau Anne Fertig-Rößler, St.-Urbanus-Straße 19, 63927 Bürgstadt für die 
Deutsche Rentenversicherung Nordbayern als Versichertenberaterin tätig. Sie ist befugt, 
für die Versicherten des Landkreises Miltenberg Rentenanträge zu stellen und Konten-
klärungen durchzuführen. Sie erreichen Frau Fertig-Rößler unter der Handynummer 
01795094008 (bevorzugt vormittags). 

Allgemeine Mitteilungen

Fitness für die grauen Zellen
DRK Gedächtnistraining in Hardheim
Wollen Sie es einfach mal ausprobieren?
Am Dienstag 06. und 13. Juni 2023 bietet sich dazu in Hardheim in den Räumlichkeiten des
Jugendhauses eine gute Gelegenheit. Schnuppern Sie einfach mal ganz unverbindlich und
völlig kostenfrei von 9.00-10.00 Uhr in eine wöchentliche Übungsstunde. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Die Räumlichkeiten sind zentral gelegen und relativ barrierefrei.
„Wer rastet, der rostet“. Neurowissenschaftler behaupten, dass es kein schlechtes Ge-
dächtnis gäbe, sondern nur ein fehlendes Training.
Genau dem wird bei der wöchentlichen Übungsstunde Rechnung getragen; für Frauen 
und Männer in der Mitte des Lebens eine gute Möglichkeit aktiv und geistig fit zu bleiben. 
Es werden ganz bewusst Merkstrategien aufgezeigt, die Konzentration gefördert und die 
Lern- und Aufnahmefähigkeit des Gehirns gesteigert. Ein Übungsangebot für alle Sinne – 
mit viel Spaß und ganz ohne Stress. Sie werden verblüfft sein, wie Sie sich plötzlich wieder 
Gesichter, Namen und Zahlen besser merken können und sich an vergessenes Wissen 
wieder erinnern.
Wenn Sie vorab Fragen haben, so können Sie gerne direkt bei der DRK Kursleiterin 
Yvonne Wolfmüller, 0151-11580114, anrufen.



Renovieren  
mit den Besten 

der Region

Wendelin-Rauch-Straße 4 · 97896 Freudenberg

VORTRAG 16.03.23, 18.30 UHR  
IN UNSEREN RÄUMEN 
ANMELDUNG: T (0 93 75) 2 84 ODER 
WWW.KIRCHGAESSNER-GMBH.COM/ 
VORTRAG-TERMINE
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VORTRAG 25.05.23, 
18.30 UHR IN
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Öffnungszeiten des Sekretariats: Montag - Donnerstag 07:00 - 16:00 Uhr, Freitag 07:00 – 13:00 Uhr 

 
 

BERUFSFACHSCHULE FÜR 
KAUFMÄNNISCHE ASSISTENTEN 
DES LANDKREISES MILTENBERG 

 
 
       

  

  

Zweijährige Berufsausbildung an der Berufsfachschule Obernburg a. Main 
„Staatlich geprüfte kaufmännische Assistenten E-Business-Management“ 

Die Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten ist eine öffentliche Schule des Landkreises 
Miltenberg und bildet seit mehr als 30 Jahren junge Leute für das Berufsleben aus.  
 
Der Abschluss "Kaufmännischer Assistent/Kaufmännische Assistentin E-Business-Management“ 
ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie im deutschen und europäischen 
Qualifikationsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet. Er soll zur direkten Arbeitsaufnahme im 
kaufmännischen Bereich von Unternehmen führen und ist auch die Berechtigung zur Aufnahme  
in die BOS (Berufsoberschule). 
 
Die Schwerpunkte der fachlichen Ausbildung sind die Unterrichtsfächer Beschaffungs- und 
Absatzprozesse , Betriebliche Anwendungssoftware, Betriebliche Unterstützungsprozesse, E-
Businessprozesse, Informationsmanagement, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Marketing, 
Projektmanagement und Wirtschaftsenglisch. 
Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung. 

Fester Bestandteil der Ausbildung ist ein 4-wöchiges Praktikum zwischen dem ersten und zweiten 
Ausbildungsjahr in einem Industrieunternehmen der Region. 

Voraussetzung für die Aufnahme ist ein mittlerer Bildungsabschluss. Es wird kein Schulgeld 
erhoben. BAföG-Berechtigung besteht bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen.  

Schicken Sie bitte Bewerbungen und Anfragen für das Schuljahr 2023/2024 an die 
Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten des Landkreises Miltenberg, 
Berufsschulstr. 10, 63785 Obernburg oder an die Mailadresse info@bs-mil-obb.de. 
Wir beraten und informieren Sie dann gerne telefonisch und persönlich weiter. 
 
Zusätzliche Informationen und ein Imagefilm der BFS Obernburg sind unter www.bs-mil-
obb.de zu finden.  

 
Alexander Eckert, OStD 
Schulleiter 

Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten  
des Landkreises Miltenberg

Zweijährige Berufsausbildung an der Berufsfachschule Obernburg a. Main
„Staatlich geprüfte kaufmännische Assistenten E-Business-Management“
Die Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten ist eine öffentliche Schule des Land-
kreises Miltenberg und bildet seit mehr als 30 Jahren junge Leute für das Berufsleben aus. 
Der Abschluss „Kaufmännischer Assistent/Kaufmännische Assistentin E-Business-Ma-
nagement“ ist eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie im deutschen und europä-
ischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 4 zugeordnet. Er soll zur direkten Arbeitsaufnah-
me im kaufmännischen Bereich von Unternehmen führen und ist auch die Berechtigung 
zur Aufnahme in die BOS (Berufsoberschule). Die Schwerpunkte der fachlichen Ausbildung 
sind die Unterrichtsfächer Beschaffungs- und Absatzprozesse, Betriebliche Anwendungs-
software, Betriebliche Unterstützungsprozesse, E-Businessprozesse, Informationsma-
nagement, Kaufmännische Steuerung und Kontrolle, Marketing, Projektmanagement und 
Wirtschaftsenglisch. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer staatlichen Prüfung.
Fester Bestandteil der Ausbildung ist ein 4-wöchiges Praktikum zwischen dem ersten und 
zweiten Ausbildungsjahr in einem Industrieunternehmen der Region.
Voraussetzung für die Aufnahme ist ein mittlerer Bildungsabschluss. Es wird kein Schul-
geld erhoben. BAföG-Berechtigung besteht bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen. Schicken Sie bitte Bewerbungen und Anfragen für das Schuljahr 2023/2024 an die 
Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten des Landkreises Miltenberg,
Berufsschulstr. 10, 63785 Obernburg oder an die Mailadresse info@bs-mil-obb.de.
Wir beraten und informieren Sie dann gerne telefonisch und persönlich weiter.
Zusätzliche Informationen und ein Imagefilm der BFS Obernburg sind unter 
www.bs-mil-obb.de zu finden. 
Alexander Eckert, OStD, Schulleiter
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Dienstag 23.05. Dienstag der 7. Osterwoche
Miltenberg 9:00 Messfeier - Klosterkirche
Mittwoch 24.05. Mittwoch der 7. Osterwoche
Breitendiel 18:00 Rosenkranz an der Mariensäule am PGH
Breitendiel 18:30 Messfeier
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Donnerstag 25.05. Donnerstag der 7. Osterwoche
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Klosterkirche
Mainbullau 18:00 Flurgang, anschließend Messfeier am Bildstock Page 
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum
Bürgstadt 18:30 Maiandacht - Martinskapelle
Miltenberg 20:00 Taizé-Gebet - ev. Kirche
Freitag 26.05. Hl. Philipp Neri
Bürgstadt 8:00 Messfeier - Martinskapelle (f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie 

und Paul Lindner (Leg.) / f. Katharina und Albin Bilbert)
Samstag 27.05. Hl. Bruno, Bischof von Würzburg
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche
Miltenberg 11:30 KLANG RAUM MATINÉE: PRUNK & HERRLICHKEIT. 

BAROCKMUSIK VON GEORG FRIEDRICH HÄNDEL.
        Mirjam Meinhold, Weimar: (Gesang & Flöte) Wieland Meinhold, Weimar 

(Orgel). Eintritt frei -Kollekte am Ausgang. Im Anschluss: ZU BESUCH 
BEI DER KÖNIGIN. Eine spannende Orgelführung mit Dr. Wieland 
Meinhold, Weimar. Der Thüringische Universitätsorganist erläutert Aufbau 
und Klangfarben der Vleugels-Orgel. Veranstaltungsort: Orgelempore. 
Eintritt frei - Spende erbeten!

Bürgstadt 18:00 Rosenkranz für den Frieden/Beichte - Neue Pfarrkirche
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse - Neue Pfarrkirche (f. Leb. und verst. der Fam Rock 

und Neuberger (Leg.) / f. Otmar und Liesel Hofmann (Leg.) / 3. Seelenamt 
Herbert Gehrlich / f. Eugen und Irmgard Reichert und Cäcilie Weigl / f. 
Albert und Katharina Groh / f. Hilde Klein und Anna Gabler / 2. Seelenamt 
für Raimund Helmstetter / Seelenamt für Brigitte Scheuermann / f. Maria 
Beck und Hugo Ludwig Damm, best. vom Schuljahr 1936/37 / f. Alfred 
Popp Eltern und Schwiegereltern und Schwester Renate / f. Johanna 
Umlauf)

Mainbullau 18:30 Vorabendmesse  für die Pfarreiengemeinschaft
Sonntag 28.05. PFINGSTEN - HOCHFEST DES HEILIGEN GEISTES

- Kollekte: Renovabis - 
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Musik im Gottesdienst: Ordinariumssätze von Albert Arens, Malcom 
Archer, Jubilate Deo (Andreas Unterguggenberger). Schola Cantorum an 
St. Jakobus, M. Bailer (Leitung).

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Miltenberg 18:30 Vesper - Pfarrkirche

     Musik im Gottesdienst: Gesänge der Pfingstvesper (GL Nr. 645). Schola 
Cantorum an St. Jakobus, M. Bailer (Leitung).

2023
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Montag 29.05. PFINGSTMONTAG
Wenschdorf 10:00 Messfeier 
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Elisabeth und Bruno Neuberger / f. 

Leb. und Verst. der Fam. Bretz, Reichert und Hench / f. Günter Schmitt, 
Eltern und Schwiegereltern)

Bürgstadt 18:30 feierlicher Abschluss der Maiandachten - Alte Pfarrkirche
Mittwoch 31.05. Mittwoch der 8. Woche im Jahreskreis
Breitendiel 18:00 Rosenkranz an der Mariensäule am PGH
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum
Donnerstag 01.06. Hl. Justin
Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen, anschließend 

Aussetzung und eucharistische Anbetung - Neue Pfarrkirche
Miltenberg 17:00 Rosenkranz - Klosterkirche
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Geistliche Berufungen - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum
Freitag 02.06. Freitag der 8. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 14:00 Hauskommunion
Samstag 03.06. Hl. Karl Lwanga und Gefährten
Miltenberg 11:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche
Miltenberg 11:30 KLANG RAUM MATINÉE: Orgel solo - Pfarrkirche DMD i.R. 

Gregor Frede, Waldbüttelbrunn (Orgel). Eintritt frei - Kollekte am Ausgang.
Bürgstadt 12:30 Wort-Gottes-Feier mit Trauung von Simon und Linda 

Christina Wild geb. Wolz - Alte Pfarrkirche
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse  für die Pfarreiengemeinschaft - Pfarrkirche
Breitendiel 18:30 Vorabendmesse 
Sonntag 04.06. HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT
Miltenberg 8:00 Messfeier - Klosterkirche
Bürgstadt 10:00 Messfeier - Neue Pfarrkirche (f. Anna Schell (Leg.) / f. Günter Schmitt, 

leb. und verst. Angeh. / f. Alfred Meisenzahl, Eltern und Schwiegereltern / 
f. Brigitte Scheuermann)

Wenschdorf 10:00 Messfeier
Bürgstadt 17:00 Friedhofsgang
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 
Montag 05.06. HL. BONIFATIUS
Miltenberg 18:30 Messfeier für die Verst. des Monats Mai - Pfarrkirche 
Dienstag 06.06. Dienstag der 9. Woche im Jahreskreis
Miltenberg 9:00 Messfeier - Klosterkirche 
Miltenberg 19:00 ökum. Friedensgebet - ev. Kirche

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten Pfarrbüro Dienstags von 9-12 Uhr
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Pfarrer Jan Kölbel…........….........6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
Pfarrvikar Ninh                            0162 1065423 Mail pfarrvikar.ninh@gmail.com
Pfr. i. R. Albrecht Kleinhenz…......6 68 05 90 Mail: albrecht.kleinhenz@bistum-wuerzburg.de

  Kantor Michael Bailer..................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
Gem.-Ass. Tatjana Steppacher   6 50 09 94 Mail: tatjana.steppacher@bistum-wuerzburg.de

Homepage: www.pg-st-martin-milt  enberg-buergstadt.de  

Ankündigung: Prozessionsweg Fronleichnam: Im Sand!, Walldürnwallfahrt findet am
 17.06 statt!



Seite 40 – Amts- und Mitteilungsblatt der VG Erftal Nr. 10 vom 23.05.2023

Dienstag                           23.05.                                                                                                   

Eichenbühl 18:30 Glorreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier 

Richelbach 18:30 Maiandacht

19:00 Messfeier

Windischb. 19:00 Maiandacht

Mittwoch                          24.05.                                                                                                   

Neunkirchen 18:30 Maiandacht

19:00 Messfeier

Donnerstag                      25.05.                                                                                                   

Schippach 19:00 Messfeier

anschließend Maiandacht

Riedern 19:00 Messfeier

Freitag                              26.05.                                                                          Hl. Philipp Neri  

Heppdiel 18:30 Schmerzhafter Rosenkranz

19:00 Messfeier

PfingstenPfingsten

Samstag                           27.05.                                                                                                   

Eichenbühl 19:00 Vigilmesse  

Schippach 19:00 Vigilmesse

Sonntag                            28.05.                                                                                                   

Neunkirchen 8:30 Pfingstmessfeier

Heppdiel 8:30 Pfingstmessfeier

Riedern 10:00 Pfingstmessfeier

Umpfenbach 10:00 Pfingstmessfeier

Montag                             29.05.                                                                          P  fingstmontag  

Maria, Mutter der Kirche

Heppdiel 8:30 Wanderung zum Engelberg, 

10:30 Messfeier in der Klosterkirche

Eichenbühl 10:00 Messfeier  

Richelbach 10:00 Messfeier

Dienstag                           30.05.                                                                                                   

Riedern 18:00 Maiandacht
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Mittwoch                          31.05.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Donnerstag                      01.06.                                                                                   Hl. Justin  

Schippach 19:00 Messfeier

Freitag                              02.06.                                                                                                   

In allen Orten

 ab 9:30 Krankenkommunion

Riedern 18:00 Friedensgebet am  Alten Friedhof

Heppdiel 18:30 Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Dreifaltigkeitssonntag - HochfestDreifaltigkeitssonntag - Hochfest

Samstag                           03.06.                                                                                                   

Neunkirchen 19:00 Messfeier

Sonntag                            04.06.                                                                                                   

Riedern 8:30 Messfeier

Heppdiel 10:00 Messfeier

Eichenbühl 10:00 Wort-Gottes-Feier

Montag                             05.06.                                                                            Hl. Bonifatius  

Umpfenbach 19:00 Messfeier

Dienstag                           06.06.                                                                                                   

Richelbach 19:00 Messfeier

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen

Pfarrbüro Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl
Pfarrsekretärin Heike Leibfried
Tel. 09371-2556, pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
Öffnungszeiten: Mo 14-18 Uhr, Di-Fr 8-12 Uhr

Seelsorger Pfr. Artur Fröhlich Tel. 09371-2556
Pfarrvikar Krzysztof Winiarz Tel. 09378-9082830

Homepage www.pg-eichenbuehl.de



Maria Beck
* 03.10.1937
† 11.04.2023

 Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams ab sofort 
 

• eine Reinigungskraft (m/w/d) für unser Pflegeheim in Teilz. 20-25 Std/W 
 

• eine Haushaltshilfe (m/w/d) für die hauswirtschaftliche Versorgung der 
Kunden des Ambulanten Dienstes in Teilzeit 20-25 Std/W 

 

• eine Küchenhilfe (m/w/d) für unsere Großküche (gfB bis 520,- €) 
 

 Weitere Infos erhalten Sie über den QR Code oben… 
  

Bewerbungen an Andreas Zöller, Einrichtungsleitung.   

 
 

         
 
 
 
   

Hauptstr.18 
63920 Großheubach 
Tel. 09371/9723-0 
mail@st-elisabethenstift.de 
www.st-elisabethenstift.de 
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Dann hat 
sie unseresie unsere
Amtsblatt-App

AMTSBLATT
NACHRICHTEN AUS DER REGION

Dann hat Dann hat 

Deine Freundin 
ist Dir an 
Infos voraus?

Amtsblatt-AppAmtsblatt-App
AMTSBLATT JETZT JETZT APPAPP 

kostenlos downloaden!
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Donnerstag, 25.05. 20.00 Uhr Taizegebet in der Evang. Johanneskirche
Pfingstsonntag, 28.05. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl und Taufe
Pfingstmontag, 29.05. 10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 04.06. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl 
  anschl. Kirchen-Cafe
Dienstag, 06.06. 19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet 
  in der Johanneskirche
Regelmäßige Veranstaltungen im Evang. Gemeindehaus 
Montags wöchentlich 17.00 Uhr Gruppentanz 50+
 19.30 Uhr Kontemplation
Dienstags wöchentlich 15.00 Uhr Skatrunde 
Dienstags (14tg.) 15.30 Uhr Stricktreff
Dienstags wöchentlich 19.00 Uhr Bibellesekreis 
Dienstags (14tg.) 20.00 Uhr Ökum. Schola in der Alten Volksschule
Mittwochs wöchentlich 18.00 Uhr Jugendkreis 
  (Jugendliche ab 12 Jahren im Jugendraum)
Donnerstags wöchentlich   9.45 Uhr Krabbelgruppe (Kinder von 6 Monaten-3 Jahre)
 19.00 Uhr Posaunenchor
Freitags je 14-tägig 18.30 Uhr Chor „Regenbogen
 19.30 Uhr Discofox für alle
Die Evang. Johanneskirche ist täglich ab 9.00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet.
Pfr. Lutz Domröse ist unter der Tel. 9489544 zu erreichen.  
Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de 



Badstudio Neunkirchen: 
(zw. Nassig und Miltenberg) · Frankenstr. 29
Mo.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Di. - Do.  13.00 - 18.00  Uhr
Fr.    9.00 - 12.00  Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Sa.    9.00 - 13.00  Uhr

Büro & Lager: 
Freudenberg-Rauenberg
Eidelsgasse 26
Tel. 0 93 77 - 14 76
www.vollhardt-weis.de
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EINHEITLICHE NOTRUFNUMMERN

Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt ........................................................ 112 

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit)   ...................  11 61 17

Polizei Miltenberg   ..........................................................................  0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg .............................................................................  0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg   ...........................................................................  0 93 71 / 97 22-0

Tierärztliche Ru� ereitscha� 
Ab sofort finden Sie die aktuelle tierärztliche Rufbereitschaft auf der Homepage 
www.tierarztpraxis-erlenbach.de/notfallplan.php Tel. 09372/9407871

SERVICENUMMERN

Beratungsstelle für Senioren und pfl egende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg
Sprechzeiten: montags 10 - 12 Uhr, dienstags 14 - 16 Uhr und donnerstags 10 - 12 Uhr.
Untere Wallstr. 24, Obernburg, im B-OBB / Bürgerhaus Obernburg, 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9 - 12 Uhr und Mi 14 - 16 Uhr
Zentrale Telefonnummer: 09371 / 6694920
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freun-
den Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6,
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de
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NOTDIENSTE

Ärztliche Bereitschaftspraxis am Klinikum Erlenbach
Service des Ärzteverbundes Maindoc im Medizinischen Versorgungszentrum am Klini-
kum Erlenbach: Bei akuten Erkrankungen ist die ambulante medizinische Versorgung zu 
Zeiten sichergestellt, in denen die hausärztlichen Praxen in der Regel nicht besetzt sind: 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Mittwoch und Freitag: 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr
Die Notaufnahme des Klinikums bleibt weiterhin die Anlaufstelle für Notfälle, bei de-
nen eine stationäre Aufnahme absehbar ist. 

Zahnärztlicher Notfalldienst (ohne Gewähr)
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr
27.-29.05. ZA Ingo Haag, Dientzenhofer Straße 10, Kleinheubach, 
 09371/ 80155
03./04.06. Dr. med. dent. Bernhard Bleischwitz, Burgweg 39, Miltenberg, 
 09371/ 3737

Notdienste der Apotheken (ohne Gewähr)

Der Notdienst der Apotheken beginnt jeweils morgens um 8:00 Uhr und endet um  
8:00 Uhr des folgenden Tages.
23.05. Park-Apotheke, Bürgstädter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/ 9895800
24.05. Nord-Apotheke, Brückenstraße 25, Miltenberg Tel. 09371/ 3130
25.05. Easy-Apotheke, In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/ 6504254
26.05. Abtei-Apotheke, Debonstraße 3D, Amorbach Tel. 09373/ 97370
27.05. Anker-Apotheke, Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/ 6689801
28.05. Mäander-Apotheke, Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/ 2944
29.05. Engelberg-Apotheke, Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/ 3637
30.05. Adler-Apotheke, Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/ 9480700
31.05. Löwen-Apotheke, Loehrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/ 1616
01.06. Martins-Apotheke, Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/ 7009
02.06. Park-Apotheke, Bürgstädter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/ 9895800
03.06. Nord-Apotheke, Brückenstraße 25, Miltenberg Tel. 09371/ 3130
04.06. Easy-Apotheke, In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/ 6504254
05.06. Abtei-Apotheke, Debonstraße 3D, Amorbach Tel. 09373/ 97370
06.06. Anker-Apotheke, Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/ 6689801
 Apotheken-Notdienstplan für den gesamten Landkreis unter www.martins-apo.de



hennig-haus.de
Mehr Info unter: Tel. 09371-9742-0
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WOHNEN…WOHNEN…

Gemütliche Abende unter freiem Himmel – mit einer 
warema Terrassenüberdachung ein Genuss!

…wie andere Urlaub machen!

Hennig Haus GmbH & Co. KG • Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf

Marktstr. 3 | 63927 Bürgstadt

Neueröffnung 
in Bürgstadt
03. Juni 2023 / 10-18 Uhr

Mit Vorführungen und Hüpfburg
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

20% auf Fliesen, Türen,
Bodenbeläge
*laufende Angebote ausgenommen

Baustoffhandel mit Herz
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